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Satzung der Progress-Werk Oberkirch AG 
in der Fassung vom 26. Mai 2010 

 
 

I. TEIL ⏐ ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 
 
§ 1 Firma, Sitz 
 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: "Progress-Werk Oberkirch Aktiengesell-
schaft". 

 
(2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 77704 Oberkirch. 
 
 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 
 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Herstellung und der Ver-
trieb von Erzeugnissen der spanlosen und spangebenden Formung aus allen 
Metallen und sonstigen geeigneten Werkstoffen sowie deren Weiterverarbei-
tung und Veredlung bzw. von Ergänzungsprodukten. 

 
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur 

Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, ins-
besondere zur Errichtung von Zweigniederlassungen, zur Beteiligung an ande-
ren Unternehmen sowie zur Gründung eigener Unternehmen, und zwar jeweils 
im In- und Ausland. 

 
 
§ 3 Bekanntmachungen und Informationen 

 
(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundes-

anzeiger, sofern nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen anderes vorse-
hen. 

 
(2) Die Gesellschaft ist zur Übermittlung von Informationen an ihre Aktionäre im 

Wege der Datenfernübertragung nach Maßgabe des § 30 b Abs. 3 WpHG be-
rechtigt. 
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II. Teil ⏐ Grundkapital und Aktien 

 
 
§ 4 Grundkapital 

 
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 7.500.000,00 (in Worten: sie-

ben Millionen fünfhunderttausend Euro) und ist eingeteilt in 2.500.000 (in 
Worten: zwei Millionen fünfhunderttausend) Stückaktien. 

 
(2) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien ab-

weichend von § 60 AktG geregelt werden. 
 
(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25. 

Mai 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den 
Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um 
bis zu insgesamt EUR 3.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
I/2010). Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. 
Gemäß § 186 Abs. 5 Aktiengesetz können die neuen Aktien auch von einem 
Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 
zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschlie-
ßen: 

 
− zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 
− um Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder ihrer Konzerngesellschaf-

ten auszugeben.  
 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die wei-
teren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere 
den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe, festzu-
legen. 

 
(4) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25. 

Mai 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den 
Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um 
bis zu insgesamt EUR 750.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II/2010). 
Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Gemäß 
§ 186 Abs. 5 Aktiengesetz können die neuen Aktien auch von einem Kreditin-
stitut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Be-
zug anzubieten. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre zum Ausgleich von Spitzenbeträgen 
auszuschließen. 
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Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die wei-
teren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere 
den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe, festzu-
legen. 

 
(5) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 3.000.000,00 durch Ausgabe von auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010). Die 
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als (i) die Inhaber 
von Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur Wandlung Verpflichteten 
aus Options- oder Wandelanleihen, die von der Progress-Werk Oberkirch AG 
oder einer Gesellschaft, an der die Progress-Werk Oberkirch AG unmittelbar 
oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, 
aufgrund der von der Hauptversammlung am 26. Mai 2010 beschlossenen Er-
mächtigung ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Options- bzw. 
Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung verpflich-
tet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen und (ii) nicht ein Ba-
rausgleich gewährt wird oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsen-
notierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der 
neuen Aktien erfolgt zu einem Options- bzw. Wandlungspreis, der den Vorga-
ben der von der Hauptversammlung am 26. Mai 2010 beschlossenen Ermäch-
tigung zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsanleihen entspricht. Die neuen 
Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie aufgrund der 
Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. der Erfüllung von Wand-
lungspflichten entstehen, am Gewinn teil.  

 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 
 

§ 5 Aktien 
 

(1) Die Gesellschaft kann Sammelaktien ausgeben. Die Aktien lauten auf den In-
haber. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihres Anteils ist ausge-
schlossen. 

 
(2) Form und Inhalt der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungs-

scheine bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 
 
 



 Seite 4 von 10 

 
III. TEIL ⏐ ORGANE DER GESELLSCHAFT 

 
 
§ 6 Zusammensetzung, Beschlüsse 
 
A. VORSTAND 

 
(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Personen. Ihre 

Zahl bestimmt der Aufsichtsrat. 
 
2) Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden oder zum 

Sprecher des Vorstands ernennen. 
 
(3) Die Beschlüsse des Vorstands werden, soweit gesetzlich zulässig, mit Stim-

menmehrheit gefasst. Besteht der Vorstand aus mehr als zwei Personen, gibt 
bei Stimmengleichheit die Stimme des Sprechers des Vorstands den Aus-
schlag. 

 
 
§ 7  Vertretungsmacht, Geschäftsführung 
 

(1) Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein 
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 

 
(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach den Gesetzen, der 

Satzung und der vom Aufsichtsrat zu erlassenden Geschäftsordnung. 
 
 

B.  AUFSICHTSRAT 
 
§ 8  Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer 
 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. 
 
(2) Die von den Anteilseignern zu wählenden Mitglieder werden, wenn bei der 

Wahl nichts anderes bestimmt wird, für die Zeit bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das 4. Geschäftsjahr 
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die 
Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Scheidet ein von der Hauptver-
sammlung gewähltes Mitglied vor Ablauf seiner Amtsdauer aus, so gilt die 
Wahl eines Nachfolgers nur für den Rest der Amtszeit des Ausgeschiedenen. 
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(3) Ausgeschiedene Mitglieder des Aufsichtsrats sind wieder wählbar. Jedes Auf-

sichtsratsmitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vor-
stand oder dem Aufsichtsratsvorsitzenden niederlegen. 

 
(4) Die Hauptversammlung kann für die von ihr zu wählenden Aufsichtsratsmit-

glieder Ersatzmitglieder bestellen. 
 
 

§ 9  Vorsitzender und Stellvertreter 
 

(1) Im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung, in der alle von der 
Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden 
sind, findet eine Aufsichtsratssitzung statt, zu der keine besondere Einladung 
ergeht. In dieser Sitzung wählt der Aufsichtsrat unter Vorsitz des an Lebens-
jahren ältesten Aufsichtsratsmitglieds für die Dauer der Wahlperiode aus sei-
ner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 

 
(2) Scheiden der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter während 

ihrer Amtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Ersatzwahl vor-
zunehmen. 

 
 
§ 10   Sitzungen, Beschlüsse, Willenserklärungen des Aufsichtsrats; Ausschüsse 
 

(1) Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzenden - im Falle seiner Verhinde-
rung von seinem Stellvertreter - einberufen, so oft es das Gesetz oder die Ge-
schäfte erfordern; pro Geschäftsjahr sollen mindestens vier Sitzungen statt-
finden. 

 
(2) Die Einberufung hat unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich 

zu erfolgen. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und 
mündlich, fernmündlich, per Telefax oder mittels elektronischer Medien einbe-
rufen. In ihr sind die einzelnen Gegenstände der Tagesordnung so eindeutig 
anzugeben, dass bei der Sitzung abwesende Aufsichtsratsmitglieder von ihrem 
Recht der schriftlichen Stimmabgabe Gebrauch machen können. 
 
Ist ein Tagesordnungspunkt nicht angekündigt worden, darf hierüber nur be-
schlossen werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden 
Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, bin-
nen einer vom Vorsitzenden festzusetzenden angemessenen Frist der Be-
schlussfassung nachträglich zu widersprechen; der Beschluss wird erst wirk-
sam, wenn abwesende Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist nicht wider-
sprochen haben. 
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(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die Mitglieder unter der zuletzt be-

kannt gegebenen Anschrift eingeladen und mindestens die Hälfte seiner Mit-
glieder anwesend oder vertreten sind. Den Vorsitz führt der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats. Er bestimmt den Sitzungsablauf und die Art der Abstimmung. 

 
(4) Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können dadurch an der Beschlussfassung 

des Aufsichtsrats teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch ande-
re Aufsichtsratsmitglieder überreichen lassen. 

 
(5) Außerhalb von Sitzungen sind schriftliche, telegrafische, fernschriftliche, fern-

kopierte oder fernmündliche Beschlussfassungen oder Beschlussfassungen 
mittels elektronischer Medien zulässig, wenn dies vom Vorsitzenden im Einzel-
fall bestimmt wird. Fernmündliche Stimmabgaben sind unverzüglich durch das 
abstimmende Aufsichtsratsmitglied schriftlich, fernschriftlich, fernkopiert oder 
telegrafisch zu bestätigen. Außerhalb von Sitzungen gefasste Beschlüsse wer-
den vom Vorsitzenden schriftlich festgestellt und allen Mitgliedern zugeleitet. 

 
(6) Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit ge-

fasst, soweit nicht im Gesetz andere Mehrheiten vorgeschrieben sind. Im Falle 
der Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden. 

 
(7) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 
(8) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse bilden. 

Aufgaben, Befugnisse und Verfahren der Ausschüsse bestimmt der Aufsichts-
rat. 

 
(9) Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur 

deren Fassung betreffen. 
 
 
§ 11 Vergütung 
 

(1) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält für das Geschäftsjahr eine feste jährliche 
Vergütung in Höhe von EUR 20.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats er-
hält das Doppelte und der Stellvertreter das Eineinhalbfache dieser Vergü-
tung. 

 
(2) Außerdem erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für jede persönliche Teil-

nahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse ein Sit-
zungsgeld von EUR 500,00. Für mehrere Sitzungen, die an einem Tag statt-
finden, wird Sitzungsgeld nur einmal gezahlt. 
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(3) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem 

Aufsichtsrat angehört haben, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Tä-
tigkeit ein Zwölftel der Vergütung.  

 
(4) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern ihre Auslagen und die 

ihnen für die Aufsichtsratstätigkeit zur Last fallende Umsatzsteuer. 
 
(5) Die Vergütung wird mit Ablauf des Geschäftsjahres zur Zahlung fällig. 
 
(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft 

von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung für Organe und bestimmte Führungskräfte (D&O-
Versicherung) einbezogen. Die Prämien hierfür übernimmt die Gesellschaft. 
Dabei wird ein Selbstbehalt in Höhe der Hälfte der festen jährlichen Vergütung 
des Aufsichtsratsmitglieds vereinbart. 

 
(7) Die vorstehende Regelung gilt ab Beginn des Geschäftsjahres 2010. 

 
 
C. HAUPTVERSAMMLUNG 
 
§ 12 Ort und Einberufung 
 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder in einer anderen 
Stadt in Baden-Württemberg statt. 

 
(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorge-

schriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. 
 
(3) Die Hauptversammlung ist mit der gesetzlichen Frist einzuberufen. 
 
(4) Die Hauptversammlung, die über die Entlastung von Vorstand und Aufsichts-

rat, die Gewinnverwendung und - soweit erforderlich - über die Feststellung 
des Jahresabschlusses beschließt (ordentliche Hauptversammlung), findet in-
nerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres statt. 
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§ 13 Teilnahme an der Hauptversammlung 
 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung an-
melden und ihren Aktienbesitz nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis 
müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Ad-
resse mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen. In der Einberu-
fung der Hauptversammlung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist 
vorgesehen werden. Bei der Fristberechnung ist der Tag des Zugangs der An-
meldung nicht mitzurechnen. Im Übrigen gilt § 121 Abs. 7 AktG. 

 
(2) Die Berechtigung nach Abs. 1 ist durch eine in Textform und in deutscher oder 

englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über 
den Anteilsbesitz nachzuweisen. Die Bescheinigung hat sich auf den Beginn 
des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung zu beziehen. 

 
(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit 

des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird die-
ser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesell-
schaft den Aktionär zurückweisen. 

 
(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptver-

sammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmäch-
tigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilwei-
se im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. Der Vorstand ist 
auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang der Teilnahme nach Satz 1, 
Einzelheiten zum Verfahren und zur Form der elektronischen Kommunikation 
festzulegen. Diese werden mit der Einberufung der Hauptversammlung be-
kannt gemacht. 

 
(5) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, ohne 

an der Hauptversammlung selbst oder durch Vertreter teilzunehmen, schrift-
lich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). 
Der Vorstand ist auch ermächtigt, die Einzelheiten zum Verfahren festzulegen. 
Diese werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

 
(6) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Bevollmächtigt 

der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere 
von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der 
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 
Textform (§ 126b BGB). In der Einberufung kann eine Erleichterung bestimmt 
werden. Die Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung wird auch auf 
einem von der Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Weg er-
möglicht. § 135 AktG bleibt unberührt. 
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§ 14 Leitung der Hauptversammlung 
 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
oder sein Stellvertreter oder ein sonstiges vom Aufsichtsrat zu bestimmendes 
Mitglied aus dem Kreis der Anteilseigner. 

 
(2) Der Vorsitzende leitet die Hauptversammlung und bestimmt die Reihenfolge 

der Gegenstände der Tagesordnung sowie die Art und Form der Abstimmung.  
 
(3) Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich 

angemessen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der 
Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen 
Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für den einzelnen Tages-
ordnungspunkt oder einzelne Frage- oder Redebeiträge zu setzen. 

 
(4) Die Hauptversammlung kann auf Anordnung des Versammlungsleiters aus-

zugsweise oder vollständig in Bild und Ton übertragen werden. Die Übertra-
gung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneinge-
schränkt Zugang hat. Die Form der Übertragung ist mit der Einladung bekannt 
zu machen. 

 
 
§ 15 Beschlussfassung 
 

Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Kapitalmehrheit ge-
fasst, falls nicht das Gesetz oder die Satzung zwingend etwas anderes vorschreiben. 

 
 
§ 16 Stimmrecht 
 

Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 
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IV. Teil ⏐ Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

 
 
§ 17 Geschäftsjahr; Jahresabschluss 
 

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das ver-
gangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss und den Lagebericht aufzustellen 
und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Nach Eingang des Prüfungsberichts des 
Abschlussprüfers hat der Vorstand den Jahresabschluss, den Lagebericht des 
Vorstands und den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers unverzüglich dem 
Aufsichtsrat mit einem Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns 
vorzulegen. 

 
(3) Der Aufsichtsrat hat innerhalb eines Monats nach Zugang dieser Vorlagen sei-

nen Bericht dem Vorstand zuzuleiten. 
 
(4) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Be-

träge bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen ein-
stellen; sie sind darüber hinaus ermächtigt, weitere Beträge bis zu einem 
Viertel des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, so-
lange die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht über-
steigen oder soweit sie nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals nicht 
übersteigen würden. 

 
(5) Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, so ist die Hälfte des 

Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen. 
 
 
§ 18 Gewinnverteilung 
 

Der Bilanzgewinn wird an die Aktionäre verteilt, soweit die Hauptversammlung kei-
ne andere Verwendung bestimmt. 

 


